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und das Vertrauen der Gesellschaft auf 
sein künftig verantwortungsbewußtes Ver
halten zu rechtfertigen.

(2) Mit der Verurteilung auf Bewäh
rung wird im Urteil eine Bewährungszeit 
von einem Jahr bis zu drei Jahren festge
setzt, mit der dem Verurteilten bestimmte 
Pflichten auferlegt werden können. Zu
gleich wird eine Freiheitsstrafe für den 
Fall angedroht, daß der Verurteilte seiner 
Pflicht zur Bewährung schuldhaft nicht 
nachkommt. Die Dauer der anzudrohenden 
Freiheitsstrafe beträgt mindestens drei 
Monate und höchstens zwei Jahre. Sie darf 
die Obergrenze der im verletzten Gesetz 
angedrohten Freiheitsstrafe nicht über
schreiten. Ist in diesem keine Freiheits
strafe angedroht, beträgt sie höchstens ein 
Jahr.

(3) Bei Straftaten, die materielle Schä
den verursacht haben, ist der Verurteilte 
zu verpflichten, den angerichteten Schaden 
durch Schadensersatzleistung oder, mit 
Einverständnis des Geschädigten, durch 
eigene Arbeit wiedergutzumachen. Das 
Gericht kann hierfür Fristen festsetzen.

(4) Um die Wirksamkeit der Strafe zu 
gewährleisten, kann der Verurteilte für die 
Dauer der Bewährungszeit verpflichtet 
werden,

1. durch Bewährung am Arbeitsplatz zu 
zeigen, daß er richtige Lehren aus seiner 
Tat und seiner Verurteilung gezogen hat 
(§ 34);

2. sein Arbeitseinkommen und andere 
Einkünfte für Aufwendungen der Familie, 
Unterhaltsverpflichtungen sowie für wei
tere materielle Verpflichtungen zu verwen
den;

3. den Umgang mit bestimmten Perso
nen oder Personengruppen zu unterlassen 
sowie bestimmte Orte oder Räumlichkei
ten nicht zu besuchen;

4. bestimmte Gegenstände nicht zu be
sitzen oder zu verwenden;

5. unbezahlte gemeinnützige Arbeit in 
der Freizeit bis zur Dauer von zehn Ar
beitstagen zu verrichten;

6. sich einer fachärztlichen Behandlung 
zu unterziehen, wenn dies zur Verhütung 
weiterer Rechtsverletzungen notwendig ist;

7. in bestimmten Abständen dem Ge
richt, dem Leiter, dem Kollektiv oder 
einem bestimmten staatlichen Organ über 
die Erfüllung der ihm auferlegten Pflich
ten zu berichten (§ 32).

(5) Neben der Verurteilung auf Be
währung kann gemäß § 23 Absatz 2 auf 
Zusatzstrafen, insbesondere auf Geldstrafe, 
Aufenthaltsbeschränkung oder Tätigkeits
verbot, erkannt werden.

§34
Verpflichtung zur Bewährung 

am Arbeitsplatz

(1) Die Verpflichtung zur Bewährung 
am Arbeitsplatz soll den Täter durch die 
Einwirkung des Kollektivs am Arbeits
platz zu einer verantwortungsbewußten 
Einstellung zur sozialistischen Arbeit und 
seinen anderen Pflichten erziehen.

(2) Das Gericht verpflichtet den Ange
klagten im Urteil, seinen bisherigen oder 
einen ihm zuzuweisenden Arbeitsplatz 
nicht zu wechseln. Diese Verpflichtung 
wird für eine bestimmte, die Bewährungs
zelt nicht überschreitende Frist ausgespro
chen. Der Verurteilte soll am bisherigen 
Arbeitsplatz oder im bisherigen Betrieb 
verbleiben. Der Betrieb hat dafür zu sor
gen, daß die erzieherische Wirkung der 
Bewährung am Arbeitsplatz gewährleistet 
ist. Ein Wechsel des Betriebes durch den 
Verurteilten oder die Lösung des Arbeits
rechtsverhältnisses durch den Betrieb ist 
nur aus zwingenden Gründen zulässig und 
bedarf der Zustimmung des Gerichts.

§35
Abschluß oder Widerruf 

der Bewährungszeit

(1) Läuft die Bewährungszeit ab, ohne 
daß die Voraussetzungen für den Widerruf 
eingetreten sind, darf die angedrohte Frei
heitsstrafe nicht mehr vollzogen werden.

(2) Macht der Verurteilte während der 
Bewährungszeit besonders anerkennens
werte Fortschritte in seiner gesellschaft
lichen und persönlichen Entwicklung und 
erfüllt er die ihm für die Bewährungszeit 
auferlegten Pflichten vorbildlich, kann das 
Gericht auf Antrag des für die erzieheri
sche Einwirkung verantwortlichen Leiters 
(§ 32), eines Kollektivs, dem der Verur
teilte angehört, oder eines Bürgen nach 
Ablauf von mindestens einem Jahr den 
Rest der Bewährungszeit durch Beschluß 
erlassen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die angedrohte Freiheitsstrafe ist zu 
vollziehen, wenn der Verurteilte während


